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Subventionsvertrag Darlehen Wohnbauförderung 
erstellt: wie weiter?

Bewirtschaftung 

Für die Bewirtschaftung von staatliche unterstützten Objekten sind folgende Punkte zu 
beachten: 

Bauliche Veränderungen

Vor der Ausführung von baulichen Veränderungen an 
zusätzlichen Ergänzungsbauten ist die Bewilligung der Fachstelle Wohnbauförderung 
einzuholen. 

Mietzinsgestaltung

Die höchstmöglichen Nettomieten werden von der Fachstelle nach dem Grundsatz der 
Kostenmiete mit Verfügung festges
trag für eine neue Verfügung gestellt werden. Ein Antrag muss gestellt werden, wenn 
der Zinssatz seit der letzten Verfügung um mindestens 0.5% gesunken ist. (siehe 
Merkblatt „Vermietungsgrundsätze für Vermiete

Zweckerhaltung 

Die Vermieter haben dafür zu sorgen, dass die Wohnungen dem Zweck der staatlichen 
Wohnbauförderung nicht entfremdet werden, mit anderen Worten, dass die Mieteri
nen und Mieter die Anforderungen der kantonalen Wohnbauförderung erfüllen (s
Merkblatt „Anforderungen an die Mieterinnen und Mieter von staatlich unterstützten 
Wohnungen“). Die Fachstelle Wohnbauförderung führt in der Regel alle zwei Jahre e
ne Zweckerhaltungskontrolle durch. Für Wohnungen in der Stadt Zürich werden die 
Kontrollen durch das städtische Büro für Wohnbauförderung durchgeführt.

Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung ist jeweils mit dem Bericht der Kontrollstelle der Fachstelle Woh
bauförderung einzureichen. (siehe Merkblatt „Rechnungsführung“)

Grundbucheintrag:

Jede Grundpfandbelastung bedarf der Zustimmung der Fachstelle Wohnbauförderung.

Amortisation/Zinsrechnungen

Zinstermine sind: 1. Mai und 1. November, Amortisationen sind per 1. Mai zu leisten.
Sie werden jeweils eine Rechnung mit Einzahlungsschein erhalten.
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